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Die Appenzell A.-Rh. Bürgerheime.
Der Kanton Appenzell A.-Rh. umfaßt 20 Gemeinden,

welche nach der neuesten Volkszählung vom 1. Dezember
1930 eine Wohnbevölkerung von 48 977 Seelen aufweisen.
Infolge der sich seit 1920 scharf auswirkenden Stickerei-
und Webereikrise und der dadurch veranlaßten Abwan-
derung namentlich junger Leute hat sich die Bevölkerungs-
ziffer seit der 1920er Volkszählung um 6377 Seelen ver-
mindert.

Wenn der Appenzeller auch ein großer Freund der
Freiheit und Selbständigkeit ist — dafür sprechen deut-
lieh die über das ganze sonnige Ländchen freundlich zer-
streuten Einzelsiedelungen — so hat er anderseits doch
auch eine starke Ader für Wohltun, Fürsorge und Ge-
meinnützigkeit. Gerade diese Eigenschaft ist es, welche
Volk und Behörden unseres Kantons schon in der zweiten
Hälfte des 18., und dann in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts veranlaßt haben, für die bedürftigen alten Bür-
ger und die Waisenkinder ausgiebig und gut zu sorgen.
Wie ungenügend diese Sorge früher ausgeübt wurde, be-
richtet uns Dr. Gabriel Rüsch in seinem „Kanton Appen-
zell" wie folgt: Die hilfsbedürftigsten Armen wurden
früher allgemein und jetzt (1835) noch vielfältig, bei Land-
leuten in die Kost gegeben. Es wurde dabei bloß ausbe-
düngen, „daß der Hunger und der Frost gestillt werde".
Gewöhnlich übergab man sie dann dem wenigst Fordern-
den. Natürlich war die Versorgung oft sehr mangelhaft.

Um diesen Übelständen abzuhelfen, wurden in vielen
Gemeinden Armen- und Waisenhäuser er-
richtet. Trogen ging 1764 mit einem löblichen Beispiel
voran. Ihm folgten Herisau 1769, Wald 1787, Speicher
1792, Gais 1796, Teufen 1807, Wolfhalden 1808, Heiden
und Schwellbrunn 1809, Stein 1811, Urnäsch 1812, Wal-
zenhausen, Hundwil, Bühler, Rehetobel, Grub, Lützen-
berg und Reute noch später. Der Betrieb dieser Anstalten
wurde aus den dafür geschaffenen Fondationen, und,
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Bürgerheim Herisau: Gesamtansicht.

wenn diese nicht ausreichten, aus den öffentlichen Kassen
bestritten.

Diese Armenhäuser haben in der Folge überall einen
würdigen Ausbau erfahren, so daß man heute sagen kann:
In unsern Armenhäusern oder besser „Bürgerheimen" wird
für die bedürftigen alten Bürger und Bürgerinnen im all-
gemeinen gut gesorgt. Selbstverständlich hängt der Grad
dieser Fürsorge sehr wesentlich vom Verständnis der Ar-
menhauskommission und der Armeneltern ab. Das aber
ist sicher, daß die Allgemeinheit für die Bürgerheim-In-
sassen rechtschaffen gesorgt wissen will.

Ausnahmen von dieser einwandfreien Anstaltsversor-
gung wird es geben, wie bei allen Institutionen, zumal auch
die Pfleglinge etwa einmal Sonderlinge sind, die sich,
wenn auch hilfsbedürftig, schwer in den Rahmen einer
Anstaltsordnung einfügen, und Tag für Tag durch zänki-
sches, schwatzhaftes, unzufriedenes Wesen usw. den An-
staltsbetrieb erschweren. Ein einzelner, unglücklich ge-
arteter Pflegling kann den leitenden Organen sehr viel
Mühe machen. Daß man solche Sonderlinge bisweilen
strafen muß und nicht prämieren kann, ist gegeben. Sen-
timentale Erörterungen helfen über die Schwierigkeiten
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Bürgerheim Herisau: Ein Pfeifchen in Ehren,
wer will's verwehren?

nicht hinweg. Das Wohl und die Harmonie in der Gesamt-
heit verlangt verständige Einstellung in den Anstalts-
betrieb. Theorie und Praxis, Sentimentalität und Realität
sind verschiedene Dinge. Es gilt auch hier das Faust'sche
Wort: „Grau, teurer Freund, ist alle Theorie!" Uberall, im
Familien- wie im Anstaltsleben, muß konsequent auf Ord-
nung gehalten werden. Für zweckmäßige Ernährung und
Bekleidung, für Pflege in kranken Tagen, für Unterhaltung
und Beschäftigung wird in allen Anstalten nach besten
Kräften gesorgt.

Nur um eines möchten wir formell bitten, darum näm-
lieh, daß der Name „Armenhaus" allgemein ersetzt wird
durch den bessern, schönern und weniger anrüchigen
Namen „Bürgerheim", wie er bereits in Herisau,
Stein, Bühler, Speicher, Trogen, Rehetobel, Grub und
Heiden eingeführt ist. Arm sein ist keine Schande. Auch
der Name „Armenhaus" sollte nicht abschreckend wirken.
Das geschieht aber doch und weil es geschieht, sollte man
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Bürgerheim Herisau: Bei der Arbeit.

aus Schonung für die unglücklichen Alten den schönern
und richtigem Namen „Bürgerheim" anwenden.

Man kann durch langwierige und schwere Krankheit,
durch Unglück verschiedenster Art arm und bedürftig
werden. Niemand ist ganz sicher vor Verarmung. Soll
man deshalb ein schwer geprüftes Menschlein scheel an-
sehen oder verächtlich behandeln? Mit nichten. Wir wol-
len die vereinsamten alten Armen schonend behandeln,
sie menschlicher Pflicht gemäß in Schutz nehmen, ihnen
das „Bürgerheim" offen halten und Gott danken, wenn
wir gesund sein und selbständig bleiben können.

Wenn wir allgemein den Namen „Bürgerheim" ein-
führen, so werden wir den Makel der Institution aufheben
und das Loos der armen Alten damit verbessern und ver-
schönern. Die glücklicher Weise nur noch in einer Ge-
meinde vorkommende Härte, daß Insassen eines Bürger-
heims noch mit Tauf- und Familiennamen in der gedruck-
ten Gemeinderechnung aufgeführt und so gleichsam zur
Strafe an den Pranger gestellt werden, sollte in der heu-
tigen, sozial so schweren Zeit ganz verschwinden. Gewiß,
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Bürgerheim Herisau: Im Garten.

es mag ein kleiner Prozentsatz der Anstaltsinsassen seine
Lage persönlich verschuldet haben, aber selbst dieser
Prozentsatz ist gestraft genug, wenn er auf das Wohlwol-
len der Mitmenschen angewiesen ist. Das Unrecht aber,
das damit gegenüber der Mehrzahl unverschuldeter Armer
ausgeübt wird, ist zu groß.

Kommunale Bürgerheime haben die 11 Gemeinden
Urnäsch, Herisau, Schwellbrunn, Teufen, Bühler, Gais,
Speicher, Trogen, Heiden, Wolfhalden und Walzenhau-
sen; Bürgerheime mit Waisenanstalten verbunden, die
Gemeinden Hundwil, Stein, Rehetobel, Wald, Grub, Lut-
zenberg und Reute, und kein Bürgerheim haben nur die
zwei Gemeinden Schönengrund und Waldstatt.

Die verfassungsrechtliche Grundlage für diese Insti-
tution bildet Artikel 25 der Kantonsverfassung vom
26. April 1908: „Jede Gemeinde hat für ihre unterstüt-
zungsbedürftigen Bürger, sie mögen in oder außerhalb
derselben wohnen, zu sorgen, Soweit der Ertrag der hie-
zu vorhandenen Güter nicht ausreicht, hat die Gemeinde-
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Bürgerheim Herisau: Wohlverdiente Ruhe,

kasse einzustehen." Dieser Pflicht kommen selbstver-
ständlich auch die zwei Gemeinden Schönengrund und
Waldstatt nach und zwar dadurch, daß sie bedürftige alte
Bürger in Heimen von Nachbargemeinden unterbringen.

Summa summarum dürfen wir feststellen, daß
die Appenzell A.-Rh. Gemeinden ihrer menschlichen und
gesetzlichen Pflicht, für ihre unterstützungsbedürftigen
Bürger zu sorgen, bestmöglich gerecht werden und daß die
kommunalen Anstalten mit einer kleinern Insassenzahl
dem Zwecke unseres Erachtens besser dienen als Be-
zirks- oder gar kantonale Anstalten mit großen Beleg-
Ziffern.

Arme, alte Leute wird es immer geben, auch dann
noch, wenn in der Besorgung des Armenwesens ein
Systemwechsel stattfindet und vom Heimatprinzip zum
heute wohl richtigem Wohnortprinzip übergegangen wird.
Für bedürftige alte Leute zu sorgen, wird eine schöne
Pflicht sein und bleiben.
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„Nicht gar arm und nicht gar reich,
Mit dem Nächsten recht und gleich,
Brot in Not und eine Hütte:
Das ist meine fromme Bitte."

Photographien des schönen und vorbildlich verwal-
teten Bürgerheims Herisau und einiger seiner Insassen
mögen das Gesagte veranschaulichen.

a. Landammann J. J, Tobler,
Präsident des appenzellisch-außerrhodischen Kantonal-

komitees „Für das Alter", Herisau,

Vieux vignerons vaudois.
Devant moi s'étend le fond du Léman: les Alpes vau-

doises à gauche, que dominent les rochers de Naye et les
tours d'Aï, les Alpes de Savoie à droite, couronnées par
les Cornettes de bise; entre les deux la trouée que s'est
creusé le Rhône, et qui ouvre le Valais. Tout au fond, le
Catogne et le grand Combin se dressent. Paysage magni-
fique et sublime. Sous mes fenêtres, la rive vaudoise
serpente, que suivent fidèlement la voie ferrée et la route
qui, de Genève et de Lausanne, mènent au Simplem.

Situons nous de façon plus précise encore: entre
Rivaz et Saint-Saphorin, le château de Glérolles, décou-
ronné de son donjon, voit naître à ses pieds un chemin,
chemin modeste et de peu d'apparence, qui de la grand-
route, et par une pente raide, monte entre les vignes vers
Chexbres. Au tiers de son parcours, à hauteur raison-
nable, cinq maisons sont groupées, qui forment le hameau
du Monteiller, poste avancé de la commune. C'est là que
nous sommes; c'est l'une de ces maisons qui abrite ceux
dont je veux parler aujourd'hui; j'en habite une autre, qui
est voisine.

Le hameau est planté dans les vignes; de toutes parts
elles l'entourent: vignes au dessus, vignes au dessous, à

droite, à gauche, plantées en terrasses, dont les murs de
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